
Mehr Fortschritt wagen, heißt auch mehr Antidiskriminierung wa-

gen! 100 Organisationen fordern eine schnelle und tiefgreifende 

Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes  
 

• Das Bündnis „AGG Reform-Jetzt“ fordert eine grundlegende 

Überarbeitung des AGG 

• Der Geltungsbereich des Gesetzes muss erweitert werden 

• Betroffene brauchen bessere Möglichkeiten, ihre Rechte 

durchzusetzen 

 

München, 26. Januar 2023 – 100 Organisationen haben gestern gemeinsam als zivilgesellschaft-

liches Bündnis „AGG Reform-Jetzt!“ eine umfassende Ergänzungsliste zum Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetz und eine Stellungnahme mit elf zentralen Forderungen vorgestellt und beide 

an die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung übergeben. 

 

Die Ampel-Koalition hat im Koalitionsvertrag eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 

(AGG) angekündigt. Bisher liegt aber nicht einmal ein Eckpunktepapier seitens des federführenden Bun-

desministeriums der Justiz vor. Eine Reform ist jedoch längst überfällig. 

 

In 16 Jahren Praxiserfahrung sind die Schwächen des AGGs weitgehend bekannt: Das Gesetz schützt 

nicht alle Betroffene von Diskriminierung. Die Erweiterung der Diskriminierungskategorien beispielsweise 

auf Sozialer Status, Familiäre Fürsorgeplichten, Körpergewicht und Sprache ist daher dringend notwen-

dig. 

 

Das AGG ist außerdem nicht anwendbar auf alle Lebensbereiche. Es muss daher ausgeweitet werden 

auf staatliches Handeln, um vor allem bei institutioneller Diskriminierung wie beispielsweise „racial profi-

ling“ angemessenen Rechtsschutz zu gewährleisten. 

 

Auch ist das rechtliche Vorgehen gegen Diskriminierung in vielen Fällen zu schwierig. Seit Jahren fordern 

Expert*innen daher die Einführung eines Verbandsklagerechts und weiterer Maßnahmen, um die Rechts-

durchsetzung zu unterstützen. 

 

Um dem Ziel eines fortschrittlichen Antidiskriminierungsrechts näher zu kommen und die Reformbestre-

bungen der Bundesregierung kritisch zu begleiten, hat der Antidiskriminierungsverband Deutschland 

(advd) eine umfassende Ergänzungsliste zum AGG sowie eine von 100 Organisationen unterzeichnete 

Stellungnahme koordiniert. Hieraus hat sich nun das Bündnis „AGG Reform-Jetzt!“ gegründet, dass die 

langjährige Expertise im Diskriminierungsschutz von einem breiten thematischen sowie communityba-

siertem Spektrum an zivilgesellschaftlichen Organisationen bündelt. 

 

„In unserer Beratungspraxis gehen Diskriminierungen immer wieder von öffentlichen Stellen aus, aber 
das AGG hilft den Betroffenen in diesen Fällen nicht. Die Fristen zur Geltendmachung von Ansprüchen, 



wenn das Gesetz dann greift, sind zu kurz und lebensfern. Das AGG muss Menschen in allen Lebens-
bereichen schützen und den Betroffenen angemessene Fristen setzen, damit sie sich gegen Diskrimi-
nierungen wehren können.“ Beratungsstelle BEFORE 
 

Nähere Informationen zur Beratungsstelle sind auf www.before-muenchen.de einsehbar, für Interview-

anfragen wenden Sie sich bitte an presse@before-muenchen.de. BEFORE wird von der Landeshaupt-

stadt München jährlich mit einer Summe von 456.868 Euro gefördert. 
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